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4  LAP Rheinland-Pfalz – Maßnahmen Freinsheim 

1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

– 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden mit Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Dackenheim 

Auf der Kirchheimer Straße (K 332_2) gilt ab dem nördlichen Ortseingang bis auf Höhe 
Kreuzung Friedhofstraße in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 statt Tempo 50. 

Herxheim am Berg 

– 

1.1.3 Weitere Maßnahmen in Gemeinden ohne Hauptverkehrsstraßen 

Bobenheim am Berg 

– 

Erpolzheim 

Auf der Ortsverbindung (L_526) zwischen Freinsheim und Erpolzheim gilt in beiden Fahrt-
richtungen Tempo 70 statt Tempo 100. Ab dem nördlichen Ortseingang wurde auf der 
Freinsheimer Straße (L_526) bis zur Kreuzung Hauptstraße Tempo 30 statt Tempo 50 
angeordnet. Ebenso ist entlang der Hauptstraße (K 332_5) von Höhe Hauptstraße 38 bis 
zur Kreuzung Georg-Amend-Straße in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 statt Tempo 50 
umgesetzt. 

Freinsheim 

Auf der Ortsverbindung (L_526) zwischen Freinsheim und Erpolzheim gilt in beiden Fahrt-
richtungen Tempo 70 statt Tempo 100. 

Entlang der Straße in der Talweide (L_522) ist zwischen der Kreuzung Talweide und dem 
Kreisverkehr ein Lärmschutzwall errichtet. 

Kallstadt 

Auf der Weinstraße (B_271) gilt ab der Kreuzung Neugasse bis zur Kreuzung Hebengasse 
Tempo 30 statt Tempo 50. Ebenso gilt auf der Freinsheimer Straße (K 332_4) ab der Kreu-
zung Weinstraße bis auf Höhe Freinsheimer Straße 31 auch Tempo 30 statt Tempo 50.  
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Am nördlichen Ortsausgang der B_271 gilt in beiden Fahrtrichtungen für eine Strecke von 
etwa 300 m Tempo 70 statt Tempo 100. Auf der Annabergstraße (K 323_3) gilt im Bereich 
des Hotels Annaberg in beiden Fahrtrichtungen in Tempo 30 statt Tempo 50. 

Weisenheim am Berg 

Auf der L_517 im Bereich der Ortsbebauung abwechselnd Tempo 50 und Tempo 70 
angeordnet. 

Weisenheim am Sand 

Auf der Speyerer Straße (L_454) wurde ab Höhe der Speyerer Straße 45 bis zur Kreuzung 
Buchenweg in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 statt Tempo 50 umgesetzt. 

1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im 
weiteren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im 
weiteren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

 

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG FREINSHEIM – 

In der Verbandsgemeinde Freinsheim gibt es mehrere unterschiedliche nationale und inter-
nationale Schutzgebiete. 

Zurzeit wird geprüft, ob in den dort ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls auch 
darüber hinaus in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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